
Präsidiumsbeschluss 09/2020 

 

 

Der Präsidiumsbeschluss 1/2020 in der Fassung des Präsidiumsbeschlusses 

8/2020 wird zum 08.07.2020 wie folgt geändert: 

 

Mit Wirkung zum 08.07.2020 wird für die 36. Kammer – AS/BK – von Ri’inSG Nolden 

der Vertretungsfall festgestellt.  

 

Die Änderungen hinsichtlich der Vertretungen im richterlichen Dienst ergeben sich 

aus der Anlage, die Gegenstand dieses Beschlusses ist. 

 

 

Gelsenkirchen, 08.07.2020 

 

Das Präsidium 

des Sozialgerichts Gelsenkirchen 


